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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.02.1957

Norm

AußStrG §12

EntmO §67

Rechtssatz

§ 67 EntmO bezieht sich nur auf den Beschluß über die Entmündigung selbst, nicht aber auf die Bestellung eines

vorläu6gen Beistandes. Diesbezüglich ist § 12 AußStrG anzuwenden. Bei Bestellung eines vorläu6gen Beistandes ist

eine Aufschiebung des Vollzuges nicht möglich.

Entscheidungstexte

3 Ob 93/57

Entscheidungstext OGH 27.02.1957 3 Ob 93/57

EvBl 1957/226 S 328
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